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Kirchliches Frauenstimmrecht
1. Wahl einer protestantischen Kirchenpflegerin in Altdorf

Altdorf, 28. Febr. ho. Die erstmals auch von Frauen besuchte ordent-
liehe protestantische Kirchgemeindeversammlung in Altdorf hiess am
Sonntag die revidierte „Verordnung der protestantischen Kirchgemeinde
Altdorf" gut, welche das aus dem Jahre 1927 stammende Statut ersetzt
und als wesentliche Neuerung das aktive und passive Stimm-
recht der volljährigen Frauen und Töchter statuiert. Die
Kirchenpflege wurde mit Major Hans Brunner als Präsidenten für eine
weitere Amtsdauer bestätigt, wobei für ein ausgetretenes Mitglied erst-
mais eine Frau gewählt wurde.

2. Wählbarkeit der Frauen in kirchliche Behörden der Waadt
In den Gemeinden Thierrens, Ogens, Neyruz und Correvon der

waadtländiscben Nationalkirche hatten sich die Bürger zu der Frage der
Wählbarkeit der Frauen in die kirchlichen Behörden auszusprechen. Mit
88 Ja gegen 66 Nein wurde diese Frage in zustimmendem Sinne gut-
gehieissen.

3. Zürcherin und Kirchgemeindeversammlung
Voll Freude berichtete eine junge Zürcher Kirchgenossin, die Frauen

seien im Palmsonntagsgottesdieost auch freundlich eingeladen worden,
an der tagsdarauf stattfindenden Kirchgemeindeversammlung teilzuneh-
miefn. Sie gehe gerne, sie interessiere sich dafür, sagte sie.

Aber einige Tage nachher erzählte diese Zürcherin, sie sei
doch nicht an die Kirchgemeindeversammlung gegangen. Im Zeitungs-
insérât sei gestanden, die Frauen hätten erst Zutritt nach den Verhand-
lungen, um einen Film anzusehen, erst gegen neun Uhr abends. Da sei
sie enttäuscht daheim geblieben. •

Unerfreuliches aus dem Kanton Zürich
Im Kt. Zürich sind vom Kantonsrat zwei neue Gesetze verabschiedet

worden, die demnächst noch der Männerabstimmung unterbreitet werden.

1. Im vorliegenden Verfassungsgesetz lautet nun Art. 18:

Art. 18. Die Einstellung im Stimmrecht und in der Wählbar-
keit erfolgt:
1. mit dem Verluste der Handlungsfähigkeit;
2. durCh gerichtliches Urteil, für die Dauer der Einstellung in der bür-

gerlichen Ehrenfähigkeit ;

3. wegen. Einweisung in eine Strafanstalt oder wegen zwangsweiser, durch
eine Behörde angeordneter Einweisung in eine Verwahrungs-, Versor-
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